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Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 29.07.2009

1. Verpflichtung der Gemeinderäte
Frau Bürgermeisterin Bachmann begrüßte besonders die neu gewählten Gemeinderäte Herr Büdenbender, Frau Feile, Herr Wolß, Herr Rapp. Sie wies die Gemeinderäte darauf hin, dass ein Ehrenamt viel Einsatz erfordert. Gerade die derzeit leeren Kassen engen die Entscheidungsspielräume zwischen Optimum und Sparen noch mehr ein und erfordern auch manchmal unpopuläre Entscheidungen. Sie bat deshalb auch die Bürger um Unterstützung für die neuen Gemeinderäte. 

Danach verpflichtete Frau Bachmann alle anwesenden Gemeinderäte. Diese gelobten die Treue zur Verfassung und die gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten zum Wohl der Gemeinde und ihrer Einwohner per Unterschrift und Handschlag.

2. Neuregelung der Sitzordnung der Gemeinderäte

Der Gemeinderat nahm die neue Sitzordnung einvernehmlich zur Kenntnis.

3. Wahl des 1. Bürgermeister – Stellvertreters

Die Verwaltung erläuterte die Wahlgrundsätze nach § 37 GemO. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der Stimmen erhalten hat. Wenn bei zwei Bewerbern Stimmengleichheit sowohl im 1. als auch im 2. Wahlgang besteht, entscheidet das Los.

Die einzelnen Fraktionen wurden gebeten, in der Sitzung Vorschläge für den 1. Bürgermeisterstellvertreter zu machen, über den in geheimer Abstimmung entschieden werde. 

Frau Bachmann erläuterte, dass der 1. Stellvertreter nur bei Verhinderung der Bürgermeisterin im Amt tätig ist.
Aus der Mitte des Gemeinderats wurde Herr Ulrich Greß vorgeschlagen, da er ja bereits in der letzten Amtsperiode der 1. Stellvertreter war. Da alle Fraktionen der gleichen Meinung waren, wurden die Zettel zur geheimen Wahl verteilt. Nach der Auszählung stellte die Verwaltung fest, dass nach geheimer Abstimmung Herr Gemeinderat Ulrich Greß einstimmig zum 1. Stellvertreter der Bürgermeisterin gewählt wurde. Herr Gemeinderat Greß erklärte sich bereit, das Amt zu übernehmen. Frau Bürgermeisterin Bachmann gratulierte Herrn Greß zu seinem Amt.

4. Wahl des 2. Bürgermeister – Stellvertreters

Aus der Mitte des Gemeinderates kamen zwei Vorschläge aus den Fraktionen: Die Gemeinderäte Herr Bertet und Herr Schrenk. Daraufhin wurden die Zettel zur geheimen Wahl verteilt. Die Auswertung der Stimmzettel des 1. Wahlganges ergab ein klares Unentschieden. Da keine absolute Mehrheit vorlag, wurden die Zettel zum zweiten Wahlgang ausgeteilt. Und wieder hatten beide Gemeinderäte dieselben Stimmen.

Da auch im zweiten Wahlgang keine einfache Mehrheit vorlag, wurde nun das Losverfahren eingesetzt. Das Los fiel auf Herrn Gemeinderat Schrenk.

Die Verwaltung stellte fest, dass nach geheimer Abstimmung und Losentscheid Herr Gemeinderat Helmut Schrenk zum 2. Stellvertreter der Bürgermeisterin gewählt wurde. Herr Gemeinderat Schrenk erklärte sich bereit, das Amt zu übernehmen. Frau Bachmann gratulierte Herrn Schrenk zu seinem Amt.

5. Bildung von Ausschüssen

Die Verwaltung erläuterte die seitherige Besetzung der Ausschüsse und schlägt vor, für die kommende Amtsperiode des Gemeinderates wieder zwei beratende Ausschüsse mit der Vorsitzenden sowie 5 Mitgliedern aus der Mitte des Gemeinderates zu bilden. Die Verwaltung schlug vor, die zahlenmäßige Zusammensetzung nach den Fraktionen wie seither zu belassen. Demzufolge entfallen auf die Bürgergruppe und die CDU jeweils zwei Sitze und auf die SPD/UBF ein Sitz. Dies entspricht auch der Verteilung der Sitze nach D´Hondt. 

Der Gemeinderat fasste einstimmig den Beschluss, wie seither den Ausschuss für Bau, Verkehr und Umwelt (Bauausschuss) und den Ausschuss für Kultur, Soziales und Sport (Sozialausschuss) zu bilden und jeweils mit 5 Mitgliedern aus dem Gemeinderat zu besetzen. Die Bürgergruppe und die CDU stellen jeweils zwei Mitglieder, die SPD / UBF stellt ein Mitglied. Im Bauausschuss wird künftig Herr Schmatelka, Herr Schrenk, Herr Greß, Herr Wolß und Herr Rapp tätig sein. Im Sozialausschuss werden Herr Breitenbach, Frau Dr. Weigner, Herr Kurzenberger, Frau Feile und Herr Brockhaus tätig sein.
6. Entsendung Vertreter in überörtliche Gremien

Die Bürgermeisterin ist kraft ihres Amtes als Bürgermeisterin Mitglied in den beiden Gremien der Verbandsversammlung und des Musikschulbeirates. Dazu wurden nun jeweils Vertreter aus der Mitte des Gemeinderates vorgeschlagen. 

Der Gemeinderat fasste einstimmig den Beschluss, als weiteren Vertreter der Gemeinde Freudental den schon in der letzten Amtsperiode tätigen Vertreter Herrn Reiner Kurzenberger in die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Besigheim zu entsenden.

Es wurden Frau Dr. Weigner und Herr Brockhaus für den weiteren Vertreter für den Musikschulbeirat der Musikschule Bietigheim-Bissingen vorgeschlagen. Nach geheimer Wahl wird künftig Herr Hans Jürgen Brockhaus als weiterer Vertreter in den Musikschulbeirat entsandt.

7. Vorbereitung der Bundestagswahl am 27. September 2009

Da die nächste Wahl am 27.09.2009 ansteht, wurde vom Gemeinderat einstimmig beschlossen, dass die Gemeinde einen Wahlbezirk bildet. Die Wahlzeit wurde von 08.00 und 18.00 Uhr festgesetzt. Das Wahllokal befindet sich wieder im Bürgerhaus.

Es soll ein Wahlvorstand und ein Briefwahlvorstand gebildet werden. Die Bestellung des gesamten Briefwahlvorstandes wird der Verwaltung übertragen. Der Wahlvorstand setzt sich wie folgt zusammen:

Vorsitzende:
BM Bachmann 

stv. Vorsitzender:
Herr U. Greß

3  Beisitzer (Schriftführer)
Fr. Mallok, Fr. Maurer, H. Brockhaus 

3  stv. Beisitzer 
Fr. Kramer, H. Schrenk, H. Kurzenberger

8. Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

Bedarfsplanung 2009 – 2012 für Kinder und Jugendliche im Alter von 0 – 14 Jahren

Die Verwaltung hat alle Zahlen nach den Einwohnerdaten der Kinder von 0 – 14 Jahren zusammengestellt und mit den Plätzen in den Einrichtungen verglichen. 

Zuerst wurde die Kinderbetreuung in den Kindergärten besprochen. Derzeit werden nicht alle vorgehaltenen Plätze in Anspruch genommen. Die Belegungsquote liegt bei ca. 86 %. Die Versorgungsquote, also die Bereithaltung von Plätzen beträgt derzeit 119%. Dies ist ein kleiner Puffer an Plätzen, der für Zuzüge usw. eingeplant wird. Der Rückgang der über 3-Jährigen machte Platz in den Gruppen für 2-Jährige. 

In der Kernzeitenbetreuung der Schulkinder von 6-10 Jahren waren zum Stand Mai 2009 13 Kinder; das entspricht einer Versorgungsquote von 7,4 %. Derzeit liegen für das kommende Schuljahr 19 Anmeldungen vor. Der Sozialausschuss empfahl hier, mehr als 15 Kinder aufzunehmen, wenn dies notwendig wird und dafür erforderlichenfalls Personal einzustellen. 

Der Gemeinderat stimmte der Bedarfsplanung für den Planungszeitraum 2009 bis 2012 für Kinder und Jugendliche im Alter von 0 – 14 Jahren zu.

9. Tageseinrichtungen für Kinder in Freudental - Konzeption

Die Verwaltung informierte zuerst über die verschiedenen Strukturen der beiden Kindergärten in Freudental. Der Kindergarten in der Taubenstrasse ist ein klassischer Kindergarten, der Kindergarten Rosenweg mit seinen unterschiedlichen Betreuungszeiten- und formen entspricht mehr einer Kindertagesstätte .

Zur Situation bezüglich der Aufnahme von 2jährigen berichtete die Verwaltung, dass es derzeit 14 verbindliche Anmeldungen gibt, 3 davon würden gerne eine Ganztagesbetreuung erhalten. Dazu müsste das Aufnahmealter in der Ganztagesgruppe gesenkt werden. Die 6 Plätze im Kindergarten Rosenweg reichen nicht mehr aus. Der Kindergarten Taubenstraße hingegen hätte freie Plätze, diese könnten dazu genutzt werden. Eine Umfrage unter den Eltern im Kindergarten Taubenstraße ergab, dass hier ein Bedarf an Plätzen für 2jährige besteht. Ein weiteres Interesse der Eltern bestand an einer Flexibilisierung der Öffnungszeiten der Regelgruppen. 

Im Gemeinderat wurde anschließend diskutiert, ob durch Schaffung einer Kleingruppe, oder durch die Zusammenlegung der Nachmittagsbetreuung Personal dafür frei werden würde. Ein anderer Lösungsvorschlag aus der Mitte des Gemeinderates war die Integration der 2-Jährigen in die Regelgruppen mit flexibleren Öffnungszeiten. Da aber der Personalmehraufwand durch die Betreuung der Zweijährigen notwendig wird, konnte dieser Vorschlag nicht umgesetzt werden.

Die Gruppe mit VÖ-Zeit im Kindergarten Rosenweg ist randvoll. Es können im September keine Kinder mehr aufgenommen werden und es liegen Anmeldungswünsche vor. Die Verwaltung muss diesen Interessenten für den Kindergarten Rosenweg absagen. Da für berufstätige Eltern eine VÖ- Betreuungszeit aber notwendig ist, könnte nun im Kindergarten Taubenstraße die Möglichkeit der VÖ-Betreuungszeit geschaffen werden. Da derzeit keine volle Gruppe notwendig wird, würde diese Gruppe eine Mischgruppe mit Regelzeit und VÖ-Zeit werden. 

Für die Antragstellung der Betriebserlaubnis beim Landesjugendamt würde eine altersgemischte Gruppe mit einer Betreuungszeit beantragt werde. Wie nachher die Gruppen aufgeteilt werden, bleibt der Verwaltung überlassen. 

Aus der Mitte des Gemeinderates wurde an die Kosten erinnert. In erster Linie sollte die Gemeinde in der derzeitigen finanziellen Situation die Pflichtaufgaben angehen. 

Die Verwaltung erläuterte daraufhin, dass ab 2013 die Betreuung der unter 3-jähriger sowieso Pflichtaufgabe wird. Es wäre der falsche Schritt, bis dahin die Eltern abzuweisen.

Der Ausbau der Kinderbetreuung ist eine Vorgabe vom Bund und den Ländern und ist derzeit für alle Kommunen ein kommunalpolitisches Thema. Auf Dauer wird die Kinderbetreuung für die Kommunen teuer. Personalkosten müssen erhöht werden. Es kommt aber keine finanzielle Unterstützung vom Bund oder den Ländern.

Die Verwaltung informierte über die aktuellen Tarifverhandlungen im Bereich der Kinderbetreuung. Die voraussichtlichen Erhöhungen ab November 2009 verursachen voraussichtlich mit ca. 840 € monatlich im Jahr 10.000 € Mehrkosten.

Die im Sozialausschuss vorberatene und empfohlene Aufnahme von 2-jährigen in die Ganztagesbetreuung im Rosenweg und die Freistellung der beiden Leiterinnen wurde einstimmig vom Gemeinderat beschlossen. Außerdem wurde angeordnet, dass künftig die Verfügungszeit der Erzieherinnen grundsätzlich in der Einrichtung abgeleistet wird. Damit ist gewährleistet, dass im Notfall eine Kollegin einspringen kann, wenn z.B. in der Regelzeit nachmittags eine Kollegin mit den Kindern allein (Rufbereitschaft). Die Verwaltung wurde ermächtigt, die entsprechende Änderungen der Betriebsformen beim Landesjugendamt zu beantragen.

Das Gremium fasste einstimmig den Beschluss, im Kindergarten Taubenstraße zum neuen Kindergartenjahr 2009 / 2010 die Betriebsform einer Gruppe in eine Altersmischung (AM) mit durchgehenden Betreuungszeiten (VÖ) probeweise auf 2 Jahre zu ändern und das Personal um eine 0,4 Fachkraft aufzustocken.
Die Gruppe Altersmischung und Regelzeit in der Kindertagesstätte im Rosenweg ist derzeit mit 1,8 Stellen ausgestattet. Auf Grund der Betreuung der zweijährigen Kinder schreibt die Betriebserlaubnis aber 2,0 Stellen während der Hauptbetreuungszeit vor. Auch die Betreuungszeit der VÖ-Gruppe soll angepasst werden. Der Gemeinderat fasste hier einstimmig den Beschluss, in dieser Gruppe die Betreuungszeit auf grundsätzlich 30 Stunden in der Woche anzupassen und das Personal um 0,20 Arbeitskräfte wegen der Betreuung der Zweijährigen zu erhöhen.

10. Gebührensatzung der Freudentaler Tageseinrichtungen für Kinder

Die Gemeinde Freudental hat sich schon immer bei der Festsetzung der Gebühren nach den Landesrichtsätzen gerichtet. Die Verwaltung hat nun eine eigene Satzung entworfen. In dieser wurde aus Verwaltungsvereinfachungsgründen die Erhöhung in einem Schritt vorgeschlagen. Aus den Empfehlungen des Sozialausschusses hatte die Verwaltung eine klare Einteilung der Gebühren nach Alter (1 Jahr, 2 Jahre, 3 – 6 Jahre alt) und Betreuungszeit und Betriebsform vorgenommen. 

Auf Grund der Rückfrage aus dem Gemeinderat wurde erläutert, dass derzeit 15 % der Kinder aus einer 1-Kind-Familie kommen, 55 % aus einer 2-Kind-Familie, 24 % aus Familien mit 3 Kindern und nur 4 % aus einer 4-Kind-Familie kommen. Bei 6 Kindern werden derzeit die Gebühren vom Jugendamt bezahlt.

Von der Bürgergruppe wurde der Antrag gestellt, die Gebühren der 2-Jährigen so zu erhöhen, damit sie den jeweils doppelten Gebühren der Kinder ab 3 Jahren in Vö-Zeit entsprechen.

Der Gemeinderat beschloss daraufhin die Gebührensatzung der Tageseinrichtungen für Kinder, gültig ab 1.9.2009 bis 31.08.2011, mit der aus der Bürgergruppe gewünschten Erhöhung der Gebühren für die Betreuung der 2- Jährigen in der Vö-Zeit (die Satzung wurde bereits vorab im Mitteilungsblatt Nr. 32 am 7.8.09 veröffentlicht).

11. Tageseinrichtungen für Kinder in Freudental - Interkommunaler Kostenausgleich bei der Kindergartenförderung

Das Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTAG) vom 19.3.2009 gibt vor, dass rückwirkend ab 1.1.2009 die Standortgemeinde für auswärtige Kinder in ihren Einrichtungen, die in die Bedarfsplanung aufgenommen sind, einen Anspruch auf Kostenausgleich gegenüber der Wohnsitzgemeinde hat. 

Laut diesem Gesetz errechnet sich der Kostenausgleich aus 75 % (unter 3 Jahren) bzw. 63 % (ab 3 Jahren) der für das auswärtige Kind anfallenden Betriebskosten abzüglich der Finanzzuweisung nach dem Finanzausgleich. Die Vorlage der Unterlagen bzw. Betriebskostenabrechnung gestaltet sich im Einzelfall sehr aufwendig. Gemeindetag und Städtetag haben deshalb eine Empfehlung mit pauschalen Ausgleichsbeträgen ausgearbeitet und zur Anwendung empfohlen. Der Gemeinderat beschloss die Anwendung des Pauschalbeitrags beim interkommunalen Kostenausgleich der Kindergartenförderung, rückwirkend ab 1.1.2009.

12. Bauangelegenheiten zur Beratung:

a) Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans: Obere Bühlstraße, Flst. 381/35 und Obere Bühlstraße, Flst. 381/36

Dacheindeckung in der Farbe anthrazit-schwarz (matt)

hier: Erteilen des gemeindlichen Einvernehmens
Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Bühl“. Dieser ist 2003 in Kraft getreten. Dieser Bebauungsplan setzt rote bis rotbraune Dachfarben fest. Die Antragsteller möchten die vorhandene rötliche Dacheindeckung durch anthrazit-schwarze Dachziegel ersetzen. 

In dem Gebiet überwiegt bisher eindeutig die rötliche Dacheindeckung. Insbesondere dieser Straßenzug ist komplett rötlich eingedeckt. Die beiden westlich an das Grundstück angrenzenden Gebäude sind schwarz eingedeckt. Im Gebiet ist noch ein weiteres Gebäude schwarz eingedeckt. Die Verwaltung empfahl deshalb die Zustimmung zu diesem Antrag unter der Maßgabe, dass keine hochglänzenden Materialien verwendet werden. 

Der Gemeinderat erteilte das Einvernehmen zu den Anträgen auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes: Obere Bühlstraße, Flurstücke 381/35 und 381/36 Dacheindeckung in der Farbe anthrazit-schwarz (matt).
b) Antrag auf Baugenehmigung: Rotenbergstraße, Flst. 944

Errichtung eines Wohnhauses mit Einliegerwohnung und Doppelgarage

hier: Erteilen des gemeindlichen Einvernehmens

Dieses Grundstück liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Wolfsberg II“. Die Antragsteller beabsichtigen die Errichtung eines Wohnhauses mit Einliegerwohnung und Doppelgarage. Die Garage soll bis zum Baufenster des Wohngebäudes nach Norden verschoben werden, um einen Übergang zu schaffen und die Nutzung des Daches als Terrasse zu ermöglichen. 

Das Baufenster wird mit dem Arbeitszimmer im Erdgeschoss um ca. 1,6 m nach Norden überschritten. Da das Zimmer aber – aufgrund der Hanglage des Grundstücks – mit Erde überdeckt wird, ist keine Befreiung für die Überschreitung notwendig. Das nördliche Baufenster wird außerdem mit der Terrasse um knapp einen Meter überschritten. Die Terrasse wird durch eine Stützmauer begrenzt. Aus gestalterischen Gründen soll zwischen Terrasse und Stützmauer ein Wassergraben/ - becken liegen. 

Das gesamte Bauvorhaben wurde mit dem Landratsamt Ludwigsburg abgestimmt. Von dort wurde die Ansicht der Verwaltung geteilt, dass sich aufgrund des harmlosen Erscheinungsbilds keine Beeinträchtigung durch die Überschreitung ergibt. Die Planung fügt sich städtebaulich ein. Nachbareinwendungen wurden nicht erhoben.

Der Gemeinderat erteilte das Einvernehmen zu dem Antrag auf Baugenehmigung: Rotenbergstraße, Flst. 944, Antrag auf Baugenehmigung: Errichtung eines Wohnhauses mit Einliegerwohnung und Doppelgarage.

13. Bekanntgaben, Anfragen, Verschiedenes

a) Einkommensteueranteil

Die Verwaltung informierte den Gemeinderat über einen erneuten Einbruch beim Einkommenssteueranteil der Gemeinden. Der zu verteilende Einkommenssteueranteil für das 2. Vierteljahr geht um ca. 15% zurück. Für die Gemeinde Freudental bedeutet dies weitere 90.000 € Einnahmen weniger als im Nachtrag, bzw. 170.000 € weniger als im Haushaltsplan.

b) Feuerwerk am 25.07.09 im Schloss

Auf Grund der Beschwerden über den Lärm bzw. Beginn des verspäteten Feuerwerks um 23.30 Uhr wurde der Betreiber mündlich verwarnt. Der Eigentümer hat sich ebenfalls gemeldet und das Verhalten der Hochzeitsgesellschaft deutlich missbilligt und sich dafür entschuldigt. Er bat um Information in der öffentlichen Gemeinderatssitzung.

Die Verwaltung bittet in diesem Zusammenhang auf Grund von Lärmbeschwerden, alle Vereine um Einhaltung der Sperrzeiten bei den Veranstaltungen und um Einwirkung auf die Besucher bezüglich des Lärmpegels.

c) Wasserleitung 

Die Verwaltung informierte, dass ein Wasseraustritt an der Wasserleitung vom Stutenweg zu den Schlossteichen vorliegt. Nach dem Leck wird noch gesucht.

d) Altlastenkataster

Das Landratsamt Ludwigsburg möchte das Altlastenkataster aktualisieren. Dazu wurde angekündigt, Einsichtnahme in Bauakten zu nehmen.

e) Ersatzbeschaffung Bauhof

Es steht eine Ersatzbeschaffung beim Bauhof an: Die Aufhängung an den Schlepper des Bauhofs ist nicht mehr zu reparieren. 

f) Aussegnungshalle

Die Verwaltung informierte über das Bauvorhaben Aussegnungshalle. Zur Dachsanierung durch die Fa. Knapp wird ein Gerüst aufgestellt. Hinweisschilder und ein Bauzaun sind während der gesamten Maßnahme um das Gebäude aufgestellt. Die Innensanierung der Fa. Soyez verläuft zeitlich parallel dazu. Vor, während und nach einer Trauerfeier würden die Bauarbeiten eingestellt werden.

g) Neues Volleyballnetz

Die Verwaltung fragte den Volleyballclub, ob der Verein das neue Netz beim Beachvolleyball abgehängt habe. Der Vorsitzende des Volleyballclubs wies jede Verantwortung von sich, vom Volleyballclub wurde das Netz nicht abgehängt. Da es ein öffentlicher Platz ist, hat jeder Zugang.

h) Seestraße

Aus der Mitte des Gemeinderates wurde nach dem baufälligen Haus in der Seestraße gefragt. Die Verwaltung erläuterte, dass der Gebäudeeigentümer angeschrieben und auf seine Verkehrssicherungspflicht hingewiesen wurde. Sofern er nicht tätig wird, würde der Bauhof kostenpflichtig absperren.

i) Strombergstraße

Ein Gemeinderat berichtete, dass in einem leerstehenden Haus in der Strombergstraße aktuell ein Marderidyll ist. Die Verwaltung wies darauf hin, dass es sich hier um Privatbesitz handele.

